
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kirchgemeindeordnung der Katholischen 
Kirchgemeinde Berg 
 

Diese Kirchgemeindeordnung regelt Belange der Kirchgemeinde gemäss Verfassung und Gesetz der ka-
tholischen Landeskirche Thurgau. Die Kirchgemeindeordnung ist subsidiär zu diesen Rechtsgrundlagen.  
 
 
 
 
vom 20. März 2023  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



2  Kath. Kirchgemeinde Berg 

1 Publikation 

Art. 1 Publikationsorgan 
1 Als Publikationsorgan der Kirchgemeinde dient das Pfarreiblatt forumKirche in Verbindung mit 

der Website www.Kath-Berg.ch. Darin werden Wahlen angekündigt und auf Kirchgemeindever-
sammlungen hingewiesen. 

2 Kirchgemeindebehörden 

Art. 2 Kirchgemeinderat 
1 Der Kirchgemeinderat besteht aus der Kirchgemeindepräsidentin oder dem Kirchgemeindeprä-

sidenten sowie fünf weiteren Mitgliedern. 

Art. 3 Rechnungsprüfungskommission 
1 Die Rechnungsprüfungskommission (RPK) besteht aus drei Mitgliedern.  

Art. 4 Wahlbüro 
1 Das Wahlbüro besteht aus zwei Mitgliedern von Amtes wegen und drei gewählten Stimmenzäh-

lern oder Stimmenzählerinnen. 

3 Finanzen 

Art. 5 Kreditkompetenz 
1 Der Kirchgemeinderat kann Nachtragskredite und Zusatzkredite in eigener Kompetenz be-

schliessen, wenn die Ausgaben gebunden sind oder wenn die ungebundenen Ausgaben nicht 
vorhergesehen wurden und zugleich keinen Aufschub dulden. Für die ungebundenen Ausgaben 
gelten dabei die nachfolgend genannten Beschränkungen: 

 
 Ausgaben 

gebundene Ausgaben ungebundene Ausgaben 
einmalig jährlich wiederkehrend 

Nachtragskredit ohne Limite CHF 25’000 CHF 10’000 
Zusatzkredit 
(nach Anrechnung 
der Bauteuerung) 

ohne Limite bis 10 % des Verpflich-
tungskredits, mindes-
tens aber Höhe der Akti-
vierungsgrenze 

-- 

 
 
 
 
Diese Kirchgemeindeordnung der Katholischen Kirchgemeinde Berg ist in von der Kirchgemeindever-
sammlung vom 20. März 2023 gemäss § 37 Abs. 2 LKV angenommen und vom Katholischen Kirchenrat 
des Kantons Thurgau mit Beschluss Nr. 60.03.07 vom 21. Juni 2023 genehmigt worden. Die Kirchgemein-
deordnung wurde vom Kirchgemeinderat mit Beschluss vom 9. Januar 2023 auf den 1. Januar 2024 in 
Kraft gesetzt. 


